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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Die Stadt Altentreptow besitzt durch seine moderne Infrastruktur und dem 

reizvollen naturnahen Umfeld eine besondere Qualität als Wohnstandort. 

Die stetige Nachfrage nach Wohngrundstücken in der Stadt bleibt damit 

ungebrochen. 

Vordergründiges Ziel des Verfahrens und gleichzeitig auch besonderes öf-

fentliches Interesse der Stadt Altentreptow ist es, der ständigen Nachfrage 

an attraktiven Wohnbaugrundstücken mit Anschluss an bestehende Sied-

lungsstrukturen gerecht zu werden und damit der drohenden Abwanderung 

von jungen Familien entgegenzuwirken. 

Planungsziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß    

§ 4 BauNVO.  

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat in ihrer Sitzung am 

08.09.2020 beschlossen, für das Gebiet im Süden der Stadt Altentreptow 

den Bebauungsplan Nr. 33 „Wohngebiet an der Schule“ aufzustellen. 
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2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. No-

vember 2017 (BGBl. l S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674)  

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

21. November 2017 (BGBl. l S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 

3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 

ist 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-

schutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)  

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung 

des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 

NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 

(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. 

der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 

344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 

1033) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(Kommunalverfassung-KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung  

 

2.2 Planungsgrundlagen 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Kataster- und Vermessungsam-

tes für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom Februar 2022 

(Lagebezug: ETRS89 verkürzte Zone; Höhenbezug DHHN2016) 
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3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 

1:1.250 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von ca. 5 ha. Er er-

streckt sich auf die Flurstücke 36 und 37 der Flur 1 in der Gemarkung 

Thalberg.  

 

4. Vorgaben übergeordneter Planungen  

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumord-

nung. Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete 

und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche 

Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmba-

ren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen 

oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwick-

lung, Ordnung und Sicherung des Raums. Für gemeindliche Bauleitplan-

verfahren besteht eine Anpassungspflicht. Bei den Grundsätzen der Raum-

ordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussa-

gen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben für 

nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen.  

Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungs-

pflicht. Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Altentreptow ergeben 

sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 

aus folgenden Rechtsgrundlagen:  

• Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. 

Dezember 2008, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 

Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694)   

• Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 

1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Arti-

kel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO-M-V) vom 15. Juni 2011  

(GVOBl. M-V 2011, S. 362) 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür 

sind § 4 Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Ent-

wicklung und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu 

beurteilen.  
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In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Baugebie-

tes, die Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswir-

kungen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit.  

Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (LEP M-V) enthält in den Zielen der Raumordnung Rege-

lungen zur Entwicklung von Siedlungsstrukturen.  

Der Programmsatz LEP 4.1 fordert, dass die Gemeinden die Innenentwick-

lungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig nut-

zen.  

Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer 

Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. LEP M-V 4.1 

(5) (Z) 

Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig auf die Zentralen Orte kon-

zentriert werden (LEP 4.1 (2)). In den Gemeinden sind die Innenentwick-

lungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu 

nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung 

neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.  

Ausnahmen davon sind nur möglich, wenn das Vorhaben nachweislich  

• immissionsschutzrechtlich nur außerhalb der Ortslage zulässig ist 

oder  

• aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen an die Infra-

struktur nicht in Innenlagen bzw. Ortsrandlagen realisiert werden 

kann. (LEP 4.1 (5) (Z)) 

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungs-

struktur sowie die Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. 

(LEP 4.1 (6) (Z)) 

Unter Zersiedlung fallen die untergeordnete oder unzusammenhängende 

Bebauung, eine Bebauung, die durch ihren Umfang und ihre Lage die freie 

Landschaft und das Ortsbild nachteilig beeinflusst und einen Ansatzpunkt 

für eine weitere Besiedlung im Außenbereich bildet sowie das Zusammen-

wachsen von Siedlungen. 

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 

Seenplatte (RREP MS) beinhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, 

mit denen der Entstehung neuer Splittersiedlungen sowie der Erweiterung 

vorhandener Splittersiedlungen entgegengewirkt werden soll.  

Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die zentralen Orte und Siedlungs-

schwerpunkte zu konzentrieren. In den anderen Gemeinden ist die Wohn-

bauflächenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und 

Ausstattung des Ortes ergibt, zu orientieren. (Ziel 4.1 [4] RREP MS)  
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Als Ziel der Raumordnung ist des Weiteren aufgeführt, dass die Auswei-

sung neuer Wohnbauflächen in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfol-

gen hat. (Ziel 4.1 [2] RREP MS) 

Diesem Ziel des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgi-

sche Seenplatte wird Rechnung getragen, denn die vorgesehenen Wohn-

grundstücke schließen nördlich und südlich unmittelbar an den gewachse-

nen Siedlungskörper und bestehende Wohnnutzungen an.  

Vorliegend ist somit kein Konflikt mit den formulierten Zielstellungen des 

LEP M-V und RREP MSE erkennbar, denn es besteht der Anschluss an vor-

handene Siedlungsstrukturen der Stadt Altentreptow. Die Umsetzung des 

Vorhabens an diesem Standort ist somit zielführend. 

Gemäß der Festlegungskarte des LEP M-V befindet sich der Planungsraum 

innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft. 

 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem LEP M-V 
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Gemäß des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Mecklenburgische 

Seenplatte hat die Stadt Altentreptow die Funktion eines Grundzentrums. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP MS 

Die Festlegungskarte des LEP M-V sowie das RREP MS enthält für den vor-

gesehenen Geltungsbereich keine Festlegungen in Form von Vorranggebie-

ten. 
 

In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft (Landwirtschaftsräume) soll dem 

Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und - 

stätten, auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes 

Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen 

raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen und Vorhaben besonders zu 

berücksichtigen. 

Für die Stadt Altentreptow als Grundzentrum hat die Wohnbauflächenent-

wicklung eine hervorgehobene Bedeutung. Für die Landwirtschaft hat der 

Standort auf Grund der aktuellen Nutzung als Kleingartenanlage keine Be-

deutung.      

Nach derzeitigem Rechtsstand ist davon auszugehen, dass die von der 

Stadt Altentreptow formulierten Planungsabsichten den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht widersprechen.  
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Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Altentreptow dient 

als behördenverbindliches Handlungsprogramm und entfaltet keine unmit-

telbaren Rechtswirkungen im Verhältnis zum Bürger nach außen. Dennoch 

bildet er die Grundlage des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB. 

Demnach sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln. 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planungsraum überwiegend 

als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten sowie Fläche 

für die Landwirtschaft dar. Die geplante Festsetzung eines allgemeinen 

Wohngebietes lässt sich daraus nicht entwickeln. Aus diesem Grund erfolgt 

die Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow. 
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5. Beschaffenheit des Plangebietes  

Das Plangebiet befindet sich im Süden der Stadt Altentreptow. Erschlossen 

wird der Geltungsbereich ausgehend der Pestalozzistraße.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Kleingartenanlage, welche zum Teil 

durch Leerstand geprägt ist. Die verpachteten Parzellen werden typisch 

kleingärtnerisch genutzt.  

Nördlich des Planungsraumes befindet sich die Kooperative Gesamtschule 

Altentreptow (Gymnasium mit Regionaler Schule). Östlich erstrecken sich 

weitere Kleingärten. Die sich südlich und westlich angrenzenden Flächen 

werden landwirtschaftlich genutzt. 

Die Kläranlage der Stadt Altentreptow befindet sich südöst lich des Vorha-

benstandortes. 

Nationale und Europäische Schutzgebiete werden durch den Bebauungs-

plan nicht in Anspruch genommen. Im Westen grenzt der Planungsraum an 

das Landschaftsschutzgebiet „Tollensetal (Mecklenburgische Seenplatte)“. 

Das nächstgelegene europäische Schutzgebiet ist das Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung (GGB) „Tollensetal mit Zuflüssen“, welches sich 

östlich in ca. 250 m erstreckt. 

Das Vogelschutzgebiet „Kuppiges Tollensegebiet zwischen Rosenow und 

Penzlin“ befindet sich in 8,5 km Entfernung zum Geltungsbereich. 

Abbildung 3: Kleingartenanlage mit zunehmendem Leerstand (Juni 2022) 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Städtebauliches Konzept 

Aufgabe des Bebauungsplanes ist es eine städtebauliche Ordnung gemäß 

den in § 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Planungsleitsätzen zu gewährle is-

ten. Im Sinne einer baulichen Verdichtung, zur Gewährleistung einer städ-

tebaulichen Ordnung und zur gestalterischen Einflussnahme ist es erfor-

derlich, diese Forderungen über eine Bebauungsplanung festzuschreiben.  

Zielstellung der vorliegenden Planung ist die Schaffung neuer Wohnbauflä-

chen im Süden der Stadt Altentreptow und Abrundung des Siedlungskör-

pers. Vorgesehen ist die Schaffung von bis zu 45 Wohnbauplätzen. 

Das städtebauliche Konzept sieht zentral die Schaffung einer Grünfläche 

als Begegnungs- und Spielstätte vor. Hier westlich angeschlossen soll eine 

Stellfläche für Müllcontainer errichtet werden. 

Um Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild zu minimieren, ist im Sü-

den und teilweise im Osten entlang der Plangebietsgrenze die Schaffung 

und Erhaltung von Gehölzstrukturen geplant. 

Eine Fläche für Versorgungsanlagen (Energiezentrale) wird im Südosten 

vorgehalten. Zu den Wohnbauflächen wird aus Gründen des Immissions-

schutzes ein entsprechender Schutzabstand eingehalten. Die Freiflächen 

werden zur Aufwertung des Landschaftsbildes als Streuobstwiese entwi-

ckelt. 
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6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Planungsziel ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes gemäß   

§ 4 BauNVO. Grundsätzlich steht damit die Wohnnutzung im Fokus. Die 

Planung sieht die Schaffung von bis zu sieben Wohnbauflächen vor.  

Grundsätzlich soll alles zulässig sein, was der Zulässigkeitskatalog der 

Baunutzungsverordnung für allgemeine Wohngebiete vorgibt. Ausnahmen 

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind unzulässig, da das Wohngebiet ausschließ-

lich zu Wohnzwecken dienen soll. Im Hinblick auf die Erhaltung eines typi-

schen ländlichen Orts- und Landschaftsbildes beabsichtigt die Gemeinde 

Wolde, die Dichte und auch die Höhenentwicklung von baulichen Anlagen 

über das Maß der baulichen Nutzung zu beschränken.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird für das allgemeine Wohngebiet auf 

eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 

Es sollen Einzel- und Doppelhäuser zulässig sein. Die Zahl der Vollge-

schosse wird auf zwei begrenzt. 

Flächenbilanz:  

Geltungsbereich      50.132 m² 
Allgemeines Wohngebiet     35.310 m² 
Verkehrsfläche      6.552 m² 

Grünfläche       3.014 m² 
A-Fläche      3.359 m² 

B-Fläche      1.195 m² 
Fläche Versorgungsanlagen      700 m² 

Maximale Versiegelung (GRZ 0,4)      14.124 m² 

 

Durch die gewählte Grundflächenzahl von 0,4 sind innerhalb des allgemei-

nen Wohngebietes mit einer Fläche von 35.310 m² maximal 14.124 m² 

Versiegelungen möglich, durch die eine Wohnnutzung begründet wird.  

Im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild beabsichtigt die Stadt Alten-

treptow, die Dichte und auch die Höhenentwicklung von baulichen Anlagen 

über das Maß der baulichen Nutzung zu beschränken. Aus diesem Grund 

wurde die Zahl der Vollgeschosse auf Z=I begrenzt und die Höhe baulicher 

Anlagen auf 8,50 m festgesetzt. Als unterer Bezugspunkt gilt die jeweilige 

Höhe des anliegenden Fahrbahnrandes der festgesetzten Verkehrsfläche. 

Die Festlegung der Baugrenzen erfolgte anhand der örtlichen Gegebenhei-

ten und vorhandenen Wohnnutzungen sowie der bedarfsgerechten Zuord-

nung der Baufeldgrößen gemäß den Anforderungen an heute übliche Ein-

familienhäuser.  
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Folgende Festsetzungen werden getroffen: 

1.1.1 Das allgemeine Wohngebiet WA dient gemäß § 4 BauNVO vor-

wiegend dem Wohnen. Zulässig sind Wohngebäude, die der 

Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Spei-

sewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anla-

gen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. Ausnahmen sind unzulässig. 

1.1.2 Die Grundflächenzahl ist für das allgemeine Wohngebiet WA 

gemäß auf 0,4 begrenzt. Eine Überschreitung nach § 19 BauN-

VO durch Nebenanlagen ist ausgeschlossen. 

1.1.3 Die Oberkante baulicher Anlagen wird auf 8,5 m begrenzt. Als 

unterer Bezugspunkt gilt die jeweilige Höhe des anliegenden 

Fahrbahnrandes der festgesetzten Verkehrsfläche. 
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6.3 Örtliche Bauvorschriften  

Die Gemeinden haben aufgrund der Ermächtigung, „örtliche Bauvorschrif-

ten“ erlassen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Ge-

staltungspflege tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ein solches Han-

deln ist durch § 86 Absatz 3 der Landesbauordnung M-V gegeben.  

Um die Brandgefahr innerhalb des Wohngebietes zu minimieren, sind wei-

che Dacheindeckungen und Holzfassaden nicht zulässig. 

1.2.1 Weiche Dacheindeckungen und Holzfassaden sind unzulässig.  

 

 

 

6.4 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur           

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

Entsprechend des oben beschriebenen städtebaulichen Konzeptes soll zur 

Minimierung von Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild die Anpflan-

zung und Erhaltung von Gehölzstrukturen erfolgen. 

Folgende Festsetzung wurde getroffen: 

1.3.1     Die mit A gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Streuobst-

wiese zu erhalten. 

1.3.2     Die mit B gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als dichter Ge-

hölzriegel heimischer Baum- und Straucharten zu erhalten und zu 

entwickeln. 
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6.4 Umweltprüfung  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Verfahren der Aufstellung des Bauleitplans eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist in dem Umweltbericht, der ein 

gesonderter Teil der Begründung des Bebauungsplans ist, darzustellen. 

Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und einer entsprechenden Abstimmung des 

Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

erfolgt die Darstellung der Ergebnisse im Umweltbericht. 

Durch die Umweltprüfung können vorhersehbare erhebliche Beeinträchtigungen 

der Umwelt sowie deren Wechselwirkungen ermittelt werden. Maßgeblich für die 

Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens ist die Errichtung von 

Einfamilienhäusern im Süden der Stadt Altentreptow. 

Der Planungsraum ist anthropogen vorgeprägt. Es handelt sich vorliegend um 

eine Kleingartenanlage. Die Nutzungsintensität ist als hoch einzuschätzen. Zur 

Eingrenzung des Beurteilungsraumes für die Bestandsaufnahme und Bewertung 

des Umweltzustandes wird daher der Geltungsbereich des Bebauungsplans ein-

schließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes 

gewählt. Es werden alle im Planungsraum potenziell vorkommenden streng ge-

schützten Tier- und Pflanzenarten betrachtet.  

In diesem Falle wird von einem worst-case-Szenario ausgegangen, wobei von 

dem Vorkommen einer Art ausgegangen wird, wenn die Art im Untersuchungs-

raum verbreitet ist und wenn sich dort geeignete Habitate in ausreichender Qua-

lität und Größe befinden. 

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbe-

standes wird unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft 

ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhan-

densein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten Unter-

suchungsbedarf festgestellt: 

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächen-

inanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm und Staub während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter 

Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. 

3. Die Wahrnehmbarkeit der Gebäude ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, 

Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. 
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6.5 Verkehr 

Für den Geltungsbereich und die hier zulässigen Nutzungen ist eine ver-

kehrliche Erschließung ausgehend der Pestalozzistraße sichergestellt. 

 

7. Immissionsschutz 

Die Aufgabe beim Immissionsschutz ist es, zu prüfen, ob die Planung Aus-

wirkungen auf immissionsschutzrechtliche Belange nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) hat. Mitwirkend tätig ist sie auch 

bei der Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der Ge-

währleistung der Sicherheit für die Wohn- und Arbeitsbevölkerung für 

störempfindliche Nutzungen. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine we-

sentlichen Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur 

ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von 

Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte füh-

ren könnten.  

 

8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8.1 Energie-, Wasserver- und -entsorgung 

Für die Entwicklung der im Geltungsbereich zulässigen Nutzungen ist eine 

Anpassung des im Planungsraum bestehenden Versorgungsnetzes mit 

Wasser, Abwasser oder Energie erforderlich. Die Anschlusspunkte für die 

Ver- und Entsorgung des Grundstückes werden nach Antragstellung örtlich 

festgelegt.  

Neu geplante Gebäude innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind an 

die öffentliche Trinkwasserversorgung und Schmutzentwässerung anzu-

schließen (Anschluss- und Benutzungszwang).  

Gemäß der Wasser- und Abwasserabgabensatzung unterliegen die Grund-

stücke im Geltungsbereich der Beitragspflicht. 

Der Leitungsbestand ist während der gesamten Bauphase den Vorgaben 

der jeweiligen Leitungsträger entsprechend zu sichern. Eine Überbauung 

ist ausschließlich nach Zustimmung des Rechtträgers zulässig. 
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8.2 Gewässer 

Das Plangebiet liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Es befinden sich 

auch keine Oberflächengewässer oder verrohrte Gewässer als Gewässer II. 

Ordnung im Geltungsbereich.  

Eine Beeinträchtigung der angrenzenden Gewässer ist auszuschließen. Der 

Randkanal fließt östlich des Planungsraumes in ca. 230 m Entfernung. Der 

Gewässerlauf der Tollense erstreckt sich in einer Entfernung von ca. 530 

m. 

 

8.3 Telekommunikation 

Im betroffenen Plangebiet sind derzeit keine Telekommunikationslinien 

(TK-Linien) der Deutschen Telekom AG vorhanden.  

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 

Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 

Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-

ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom AG so 

früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich ange-

zeigt werden. Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu 

beachten.  

 

8.4 Abfallentsorgung/Altlasten 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass so-

wohl von den Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollstän-

dige geordnete Abfallentsorgung erfolgen kann. Bei der Baudurchführung 

ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens anfallende Bo-

denaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäß den technischen 

Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu-

geführt wird. Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefun-

dene Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.  

 

8.5 Brandschutz 

Von öffentlichen Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein 

geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen baulichen Anlagen ge-

schaffen.  

Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 

gilt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. 

Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muss senkrecht zur Fahrbahn ge-

messen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).  
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Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen der Feuer-

wehr für den Katastrophen-, Rettungs- und Brandschutz mit einer Achslast 

bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren wer-

den kann (DIN 14090). 

Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist gem. dem Arbeitsblatt W 405 

(Februar 2008) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. 

(DVGW) für mind. 2 Stunden eine Löschwassermenge von 96 m³/h in ma-

ximal 300 m Entfernung zu gewährleisten.  

 

9. Denkmalschutz 

9.1 Baudenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als 

Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-

Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten 

sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Geltungsbereiches 

keine Bodendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 

entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998 

(GVOBI.M-V, Teil I, S.12 ff.) die Denkmalschutzbehörde zu benachrichti-

gen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes 

für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand 

zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Ar-

beiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des 

Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 

Anzeige.  
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10. Umsetzung des Bebauungsplans 

Kosten 

Der Investor verpflichtet sich im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages 

gemäß § 11 BauGB gegenüber der Stadt Altentreptow zur Übernahme 

sämtlicher Planungs- und Erschließungskosten.  

Negative finanzielle Auswirkungen sind für die Stadt damit nicht vorher-

sehbar. 

 

11. Eingriffsregelung 

Flächenbilanz:  

Geltungsbereich      50.132 m² 

Allgemeines Wohngebiet     35.310 m² 
Verkehrsfläche      6.552 m² 

Grünfläche       3.014 m² 
A-Fläche      3.359 m² 
B-Fläche      1.195 m² 

Fläche Versorgungsanlagen      700 m² 
Maximale Versiegelung (GRZ 0,4)      14.124 m² 

      

zu 2.1 Ermittlung des Biotopwertes 
 

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt. 
Die Wertstufe für „aufgelassene Kleingartenanlage“ (PKR) ist 1. Der durchschnitt-
liche Biotopwert ist somit 1,5. 

 
Zu 2.2 Ermittlung des Lagefaktors 

 
Der Abstand zu vorhandenen Störquellen, in diesem Fall der Schule, der Kläran-
lage sowie den angrenzenden Wegen beträgt weniger als 100 m. Der Lagefaktor 

beträgt damit 0,75. 
 

Zu 2.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 
Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 
 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktions-
verlust), ergibt sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der 

vom Eingriff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 
und dem Lagefaktor. 
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Biotoptyp 

 

Fläche 

des be-

einträch-

tigten Bi-

otops in 

m² 

Biotop-

wert 

Lage-

faktor 

Fläche * Biotopwert 

* Lagefaktor 

 

Eingriffsflä-

chenäquivalent  

[m² EFÄ] 

Strukturrei-

che, ältere 

Kleingar-

tenanlage 

35.310 1,5 0,75 
35.310 * 1,5 * 

0.75  
39.724 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 39.724 

 

Zu 2.4 Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen sind im Randbereich des geplanten Wohngebietes ge-

nerell nicht zu erwarten. Die Errichtung von Wohngebäuden erzeugt keine Im-

missionen, die eine Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgüter erwarten 

lässt. 

Zu 2.5 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Zur Erschließung des Planungsraumes werden Verkehrswege in einem Umfang 

von 6.552 m² errichtet. Der maximale Versiegelungsgrad des Geltungsbereichs 

bei einer GRZ von 0,4 beträgt 35.310 m². 

Zur Berechnung des Eingriffes ist biotopunabhängig die versiegelte Fläche in m² 

zu ermitteln und mit einem Zuschlag von 0,5 zu multiplizieren. 

 

Teil-

/Vollversiegelte 

bzw- überbaute 

Fläche 

Zuschlag für Teil-

/Vollversiegelung 

Teil-/Vollversiegelte 

bzw.- überbaute Flä-

che * Zuschlag = 

EFÄ 

Eingriffsflä-

chenäqui-

valente EFÄ 

 

41.862 m² 

 

0,5 41.862 * 0,5 20.931 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente: 20.931 

 



S e i t e  | 21 

 

Bearbeitungsstand: Juni 2022                                                                                          Bebauungsplan Nr. 33  
 „Wohngebiet an der Schule“ 

der Stadt Altentreptow 

Begründung  

 

Zu 2.6 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durch Addition der 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

m² EFÄ für Bio-

topbeseitigung 
+ 

m² EFÄ für 

Funktionsbeein-

trächtigung 

+ 

EFÄ für Teil-

/Vollversiegelung 

bzw. Überbauung 

Multifunkti-

onaler 

Kompensa-

tionsbedarf 

[m² EFÄ] 

39.724 0 20.931 60.655 

Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs  

m² EFÄ: 
60.655 

 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf (Punkt 2.7) beträgt 60.655 m² EFÄ. 

Im weiteren Verfahren erfolgt die Kompensation durch geeignete Maßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


